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Zentrale Informationsstelle des Bundes 
Bonn, 1. Dezember 2017 

ehrte Damen und Herren, 

ptember hat die Bundesnetzagentur begonnen, im Zuge der Umsetzung des 

zG die bisherigen Datenlieferanten des Infrastrukturatlas neu zu verpflichten. 

tragspartnern der Bundesnetzagentur wurden die erforderlichen Unterlagen 

telt. Datenlieferanten, die bisher auf Basis eines Verwaltungsakts verpflichtet 

wurden gemäß § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz angehört.  

zu zunächst gesetzte Frist ist am 30. Oktober abgelaufen. Mitte November 

 Erinnerungen an die Datenlieferanten mit der Frist 1. Dezember 2017 

kt. Bis heute sind 434 Verträge geschlossen worden. Zudem konnten auch 

tenlieferanten, die bisher nicht am Infrastrukturatlas beteiligt waren, 

en werden. Für eine freiwillige Beteiligung am künftigen ISA-Mitnutzung 

ich bislang 91 Datenlieferanten entschieden. Diese Zahlen werden in Kürze 

eren Internetseiten veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert. 

t es nun weiter? 

spartner, die sich bis zum 1. Dezember nicht zurückgemeldet haben, werden 

nfalls angehört und gegebenenfalls mit einem Verwaltungsakt zur 

ferung verpflichtet. Im Rahmen der Anhörungsfrist ist ein Vertragsschluss 

weiterhin möglich. Datenlieferanten, die auf Grundlage eines 

htungsbescheids am Infrastrukturatlas teilnehmen, erhalten in den nächsten 

 ihren neuen Verpflichtungsbescheid und im Anschluss hieran eine 

erung zur Datenlieferung. Auch an die Vertragspartner werden nach und nach 

 mit der Aufforderung zur Datenlieferung an die uns benannten 

hpartner versendet. Der Zeitraum für die Datenlieferung beträgt drei Monate 

ragsschluss bzw. ab Verpflichtungsbescheid. 
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Das Abgabeblatt zur Datenlieferung, das bei der Datenlieferung zwingend ausgefüllt 

mitgesendet werden muss, wird ebenfalls mit der Aufforderungsmail versendet und 

kann zudem hier online abgerufen werden. 

Sollten Sie noch Fragen haben, schreiben  Sie einfach an 

infrastrukturatlas@bnetza.de.  

Ihr Team von der zentralen Informationsstelle  

Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 

Tulpenfeld 4  

53113 Bonn  
infrastrukturatlas@bnetza.de

Falls Sie diesen E-Mail-Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, 
können Sie sich unter bundesnetzagentur.de/newsletter-zis abmelden. 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/ZIdB/Datenlieferanten/171127_Datenabgabeblatt.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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